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Über 61% der Fachbesucher 
deutscher Messen sind Ent-
scheidungsträger in Wirt-
schaft und Verwaltung, ha-
ben also ausschlaggebenden 
oder mitentscheidenden 
Einfl uss auf Einkaufs- oder 
Beschaffungsen t sche i -
dungen. Zu diesem Ergeb-
nis kam eine repräsenta-
tive Befragung der AUMA 
(Ausstellungs- und Messe-
Ausschuss der Deutschen 
Wirtschaft). 

Doch der gelungene Messe-
auftritt hat für ein Unterneh-
men nicht nur wirtschaftliche 
Bedeutung, sondern kann 
im Ernstfall auch rechtliche 
Konsequenzen haben. Das 
Autorenduo Dr. Hermann 

Kresse und Kai Engels-
berg hat jetzt ein Handbuch 
für alle in der Messepraxis 
Tätigen, Event- und Wer-
beagenturen, Messebau- 
und Logistikunternehmen, 
Messedienstleister und bera-
tende Rechtsanwälte heraus-
gebracht. „Recht der Messe-
wirtschaft“ beschäftigt sich 
mit den Rechtsstrukturen 
der Messebranche. Die The-
menpalette reicht von Ver-
trags- und Haftungsrecht, 
Fragen der Kooperation und 
Privatisierung von Messege-
sellschaften bis zu den häu-
fi g unterschätzten wettbe-
werbsrechtlichen Aspekten.

Dr. Hermann Kresse ist ne-
ben seiner anwaltlichen Be-
ratungstätigkeit, seit 10 Jah-
ren Hauptgeschäftsführer 
der AUMA. Rechtsanwalt 
Kai Engelsberg, ebenfalls 
Mitglied der Kanzlei Dr. 
Kresse & Kollegen Berlin, 
hat sich auf das Medien- und 
Vergaberecht spezialisiert.

„Recht der Messewirt-
schaft“ erscheint im No-
mos Verlag (www.nomos.
de) und kostet 49,00 Euro. 
ISBN 3-8329-2275-X.

Für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, digitale Medien, Hörfunk, TV und Film
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Liebe, Kultur und Geheimnisse:
64 neue Titel geschützt
Polonium-210 hat zwar 
nur eine Halbwertszeit von 
rund 138 Tagen, doch die 
Geschichte des Ex-Agenten 
Litwinenko wird die Medi-
en zweifellos noch länger 
beschäftigen. Die TV Me-
dia Management GmbH
plant zu diesem Thema 
„die Akte Polonium“ offen 
zu halten und „den Putin-
Komplex“ zu untersuchen. 
Auch N24 wird sicherlich 
weiter berichten, schenkt 
seine Aufmerksamkeit aber 
auch der „Börse am Mittag“ 
und „am Abend“.

Der Kunst dagegen wid-
met sich Kultur Ruhr mit 
der „RuhrTriennale“ und 
der Neue Bühnenverlag
plant ein neues Stück „Leo 
Tolstoi zu Ehren“.

Raus aus dem Alltag, ran an 
die Grenzen! ist das Motto 
von „Bunch.TV“ der Web-
vision International LTD.
Außerdem im Angebot: Die 
„Freakshow“ und „Fashion  
doesn‘t matter“.

„Momente der Liebe“ hal-
ten die Mandanten der 
Kanzlei Schoepe Fette 
Pennartz Reinke für uns 

fest und TeamWorx erfüllt 
die „Villa Amore“ mit Le-
ben. Weniger romantisch, 
aber sicherlich amüsant ist 
das Projekt von Claudia
Alexandra Wohlfromm:
„Ein Jahr schlechter Sex 
auf Mallorca“ begehrt Ti-
telschutz. Kabel 1 geht der 
Frage nach was „Männer 
allein daheim“ so treiben 
und die Mandanten von 
RA Schmid-Loiper bieten 
„Traumjobs im Musikbusi-
ness“.

Auch die ersten guten 
Vorsätze für das nächste 
Jahr werden bereits ge-
faßt: „Beim nächsten Kind 
wird alles anders“ schützt
Rechtsanwältin Bettina 
Krause. Das nächste Jahr 
wird auch neue Show-For-
mate bieten: Die „Magic 
Night of Dancing Musi-
cals“ wird bei der Aktiv 
Events LTD geplant und 
SAT.1 verspricht Musik & 
Comedy mit „Sasha - Die 
„Show“.

Alle 64 neuen Titel rund um 
geheimnisvolle Schätze und 
Fragen der Ehre fi nden Sie 
auf der nächsten Seite.(al)

Neues Handbuch
für die Messewirtschaft

Deutschlands führendes Spezialmedium für Titelschutz
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Der Titelschutz Anzeiger Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

28.12.2006, Woche 52, Nr. 804  16.01.2007, Woche 03, Nr. 806
Anzeigenschluss: 22.12.2006, 10 Uhr  Anzeigenschluss: 12.01.2007, 10 Uhr

24 Stunden - My Story

A
ARTS INTERNATIONAL

B
Beim nächsten Kind wird 

alles anders
Börse am Abend
Börse am Mittag
Boulevard Airport
Boulevard Fürstenfeldbruck
BREATH
BUNCH.TV

C
CAMP BLACK
CAMP BLUE
CAMP GREEN
CAMP RED
CAMP WHITE
CAMP YELLOW
City Dog
City Dog Hamburg
CORE

D
Das bunte Ei. Die Kunden-

begeisterungsstrategie

Der geheimnisvolle Schatz 
von Troja

Der Hard- und Software 
Leasingvertrag

Der Maya Kalender
Der Polonium-Komplex
Der Putin-Komplex
Der Software Leasingver-

trag
Die Akte Polonium
Die Flucht
Diplom Kraftfahrer
Du bist Frühling
DUELL IN DER NACHT

e
ein jahr schlechter sex

auf mallorca

F
Fahrschule Gote
FAIRTIME
FASHION DOESN‘T 

MATTER
FREAKSHOW

G
GOLF GERMANY
H
HALLO Promi

Hamburg Sounds
Haus Quiz

K
Kraftfahrer Diplom

L
Latein for kids
Latein für Kids
LEBEN VOR

DEM TOD
LEO TOLSTOI

ZU EHREN

M
Mach ich nich
Make Money - Die Markus 

Frick Show
Männer allein daheim
Momente der Liebe
Motorrad & Reisen
MUSIKFABRIK

ORWOhaus

N
Neue Revue

R
RuhrTriennale

S
SASHA - DIE SHOW

Musik & Comedy
Staatsanwalt Posch ermittelt

T
THE MAGIC NIGHT OF 

DANCING MUSICALS
The Unit -

Eine Frage der Ehre
TitelAnzeige LISA CONI©

Corporate Identity (CI)
Traumjobs im

Musikbusiness
Triennale

V
VI LAB
Villa Amore
VipCLICKmagazine

W
Wirtschaft im Blick
Wohnzimmer Quiz

Die nächste Ausgabe erscheint am

Die 64 neuen Titel dieser Woche
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Luxusduft gibt es nicht zum Schnäppchenpreis

OLG Hamburg: Das Umver-
packen von Luxusartikeln 
ist keine Erschöpfung.

Das schnelle Geld mit Düf-
ten stinkt. Das meinen zu-
mindest die Hamburger 
Oberlandesrichter in einem 
Streit um das Umverpacken 
von Luxusartikeln wie Par-
füm und den Weiterverkauf 
auf der Internetplattform 
eBay. Unter dem Stichwort 
Parfümtester II hat das OLG 
Hamburg (Az: 5 U 213/05) 
entschieden, dass sich Mar-
keninhaber wie Lancaster, 
Davidoff, Nikos, Chopard, 
Joop!, Jil Sander, Vivienne 
Westwood  oder J.Lo by 
Jennifer Lopez trotz des so 
genannten Erschöpfungs-
grundsatzes gegen die Pra-
xis der Umverpackung weh-
ren können.

Immer wieder kommt es im 
Markenrecht zu Streitig-
keiten um Düfte und Gerü-
che. Sei es der Verkauf von 

Parfümtestern, die von den 
Herstellern bekämpft wer-
den oder die Versuche, Düf-
te über das Markenrecht ab-
zusichern. In der aktuellen 
Entscheidung stellten die 
Richter auf die „Wertschät-
zung von Parfümprodukten“ 
ab. In der gehobenen Preis-
klasse werde diese nicht 
allein durch die Duftnote, 
sondern in nicht unerheb-
lichem Umfang auch durch 
ihre äußere Gestaltung und 
Präsentation bestimmt.

„Bei Luxus-Parfümartikeln 
erwarten Verbraucher in der 
Regel eine unbeschädigte 
Umverpackung, zumal der-
artige Produkte häufi g auch 
als Geschenk erworben wer-
den“, heißt es in dem Leit-
satz zu  der Entscheidung. 
Über das eigentliche Pro-
dukt hinaus kommt es damit 
bei Luxusgütern eben auch 
auf die Äußerlichkeiten 
an. Gerade bei Parfum, wo 
Verpackung und Flakon 

Pressearbeit und Recht

überdurchschnittliche Be-
deutung haben, statuiert das 
Gericht damit, dass Duft 
und Packung nicht getrennt 
werden dürfen.

Unter dem Stichwort Par-
fümtester I hatte das OLG 
Hamburg (Az: 5 U 174/03) 
bereits vor zwei Jahren den 
nicht autorisierten Handel 
mit Duftwässern untersagt. 
Damals ging es vor allem um 
Original-Duftwässer, die als 
„Tester“ bei eBay angeboten 
wurden. Derartige Tester 
werden von den Parfümher-
stellern zur Verkaufsunter-
stützung hergestellt und den 
Verkaufsstellen überlassen. 
Der Rechtsstreit ist derzeit 
beim Bundesgerichtshof 
(Az: I ZR 63/04) anhängig.

Mit der Entscheidung liegen 
die Hamburger Richter auf 
einer Linie mit herkömm-
lichen Grundsätzen aus dem 
Markenrecht. Zentrale Aus-
sage: Durch die Entfernung 

der Umverpackung sind die 
zunächst erschöpften Mar-
kenrechte der Antragstellerin 
gem. § 24 Abs. 2 MarkenG 
wieder aufgelebt. Einen Ver-
trieb in geändertem Zustand 
müssten die Hersteller damit 
nicht hinnehmen.

Auch zur Schnäppchenjagd 
nach Parfüm nehmen die 
Richter Stellung: Ein der-
artiges Interesse sei nicht 
geeignet, die allgemeine 
Verkehrserwartung an Lu-
xusprodukte abweichend zu 
prägen. Diesen Kaufi nteres-
senten sei zumeist bewusst, 
dass die durch Ausstattungs-
mängel erzielten Kaufpreis-
vorteile in der Regel letztlich 
nur durch vertrags- bzw. ge-
setzeswidrige Beschaffungs- 
oder Vertriebsvorgänge er-
langt werden können. Auch 
wenn es sich letztendlich um 
Originalware handelt. 

Quelle:
www.markenbusiness.de

Öffentlich-
keitsarbeit, 
das bedeutet 
Medienbe-
obachtung, 
Medienge-
staltung und 
k r e a t i v e r 

Dialog mit dem Kunden. 
Doch die operative Umset-
zung von Pressearbeit hat 
auch immer einen Bezug 
zum Urheber- oder Wettbe-
werbsrecht.

Der neue media work-
shop von news aktuell 
hilft Pressesprechern und 
PR-Fachleuten mit den 
Rechtsvorschriften ihres 

Arbeitsbereichs sicher und 
souverän umzugehen. 

Referent ist Dr. Stefan En-
gels, Partner bei Lovvels 
Rechtsanwälte. Als Experte 
für das Presse-und Online-
Recht sowie den gewerb-
lichen Rechtsschutz, ver-
mittelt er den Teilnehmern 
Sensibilität für die recht-
lichen Fallstrickte der Öf-
fentlichkeitsarbeit.

Der workshop „Medi-
enrecht“ fi ndet am 24. 
Januar 2007 in Ham-
burg statt. Weitere Infor-
mationen gibt es unter:
www.newsaktuell.de

Dr. Stefan Engels

Ein Unternehmen aus 
Oklahoma verklagt Walt 
Disney und Mattel wegen 
Markenrechtsverletzung. 
Collectible Promotional 
Products (CPP) behauptet, 
der Medienkonzern und der 
Spielzeughersteller hätten 
für die Vermarktung des 
Blockbusters „Cars“ ein 
Logo verwendet, das dem 
eigenen, für Spielzeugautos 
verwendeten Zeichen „Real 
Cars“ extrem ähnlich sei.

CPP hat sein Logo und den 
Namen „Real Cars“ 1994 
beim amerikanischen Pa-
tent- und Markenamt schüt-
zen lassen. Disney meldete 

seine Marke „Cars“ 2004 
an, 2005 wurde sie ins Re-
gister eingetragen. Als der 
Film „Cars“ in diesem Jahr 
in die Kinos kam, war auch 
das Logo überall zu sehen. 
Der Streifen zählte zu den 
Kassenschlagern 2006. Im 
Zuge der Vermarktung des 
Blockbusters stellte Mat-
tel als Lizenznehmer von 
Disney Spielzeugautos mit 
dem Logo „Cars“ her. CPP 
sah darin eine Verletzung 
seiner älteren Rechte und 
entschloss sich, Klage ein-
zureichen.

Quelle:
www.markenbusiness.de

Markenstreit um Blockbuster „Cars“
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Boulevard Airport
Boulevard Fürstenfeldbruck

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Boulevard Dachau,
August-Kallert-Straße 5, 85221 Dachau

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

SASHA - DIE SHOW Musik & Comedy
24 Stunden - My Story
Der geheimnisvolle Schatz von Troja
The Unit - Eine Frage der Ehre

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Börse am Mittag
Börse am Abend
Make Money - Die Markus Frick Show

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 

alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 

elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 

und Offl ine-Dienste).

N24 Gesellschaft für Nachrichten
und Zeitgeschehen mbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

VipCLICKmagazine
HALLO Promi

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

JKM PRODUKTION AB,
Box 13051 , 10302 Stockholm/SCHWEDEN

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

THE MAGIC NIGHT OF DANCING MUSICALS

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Aktiv Event Ltd.,
Gewerbepark Elsteraue 3, 07586 Bad Köstritz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

ein jahr schlechter sex auf mallorca

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Claudia Alexandra Wohlfromm,
Emmy-Beckmann-Weg 11, 22455 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Staatsanwalt Posch ermittelt

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und Kombination 
zur Verwendung in allen Medien einschließlich Merchandising.

RTL Television GmbH,
Aachener Straße 1036, 50858 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Hamburg Sounds

in allen Schreibweisen für Druckwerke, Bild-, Ton- und Datenträger aller 
Art, Hörfunk, Fernsehen, Film und Internet.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK,
Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der Maya Kalender
Die wahre Tzolkien Zählung, verwendet seit 2500 Jahren

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

EU-Umweltakademie GmbH,
Oberaustraße 6a, 83026 Rosenheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Das bunte Ei.
Die Kundenbegeisterungsstrategie

in allen Schreibweisen (insbesondere Groß- und Kleinschreibung), Darstel-
lungsformen, Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, graphischen Gestaltungen, entspre-
chenden Untertiteln, Schriftarten und mit allen Zusätzen für alle Medien 
(insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen) und sonstige elektronische Medi-
en und Netzwerke einschließlich Offl ine- und Online-Diensten (insbeson-
dere Internet), sonstige audiovisuelle Medien sowie Software-Erzeugnisse, 
CD-ROM, CD-I, DVD, alle sonstigen CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Me-
dien und Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich 
Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising-Produkte, Veran-
staltungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und alle anderen Printmedien 
und Druckerzeugnisse sowie Dienstleistungen aller Art.

Ralf R. Strupat,
Jägerstraße 8, 33775 Versmold

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

BUNCH.TV
FREAKSHOW
FASHION DOESN‘T MATTER
CORE
BREATH
ARTS INTERNATIONAL
CAMP YELLOW
CAMP BLUE
CAMP RED
CAMP WHITE
CAMP BLACK
CAMP GREEN
VI LAB

in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwand-
lungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen, Abkürzungen, Dar-
stellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreibweisen und mit allen 
Zusätzen in sämtlichen Medien, einschließlich Ton- und Bildtonträger, Hör-
funk, Film, Fernsehen (insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung 
als Titel für Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und sonstige 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich Off-line 
und On-line-Diensten, sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale 
Medien, sowie Software-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Da-
tenträger aller Art, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich 
Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse 
aller Art und Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen, so-
wie Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet.

Webvision International LTD,
Heckenweg 10, 53913 Swisttal

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Diplom Kraftfahrer
Kraftfahrer Diplom
Fahrschule Gote

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, entspre-
chenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammensetzungen in allen Medien, 
einschließlich Tonträger, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen sowie alle 
elektronischen Medien, insbesondere auch Online- und Offl ine-Dienste 
(z.B. Internet), Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere auch CD-
ROM, CD-I und DVD sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und 
digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien, Veranstal-
tungen und Dienstleistungen aller Art.

Axel & Thomas Rensch GbR,
Nordstraße 28, 63450 Hanau

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

RuhrTriennale
Triennale

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzungen, Darstel-
lungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreibweisen, und mit allen 
Zusätzen für alle Medien, insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen, Video, 
Telekommunikation und sonstige elektronische Medien und Netzwerke 
einschließlich Off-line- und On-line-Diensten, Off-line-und On-line Medi-
en und Produkte, Internet-Domains, Konzert-, Musik-, Theater- und andere 
Veranstaltungen, Bühnenshows, Merchandising- und Druckerzeugnisse so-
wie Literatur, insbesondere Zeitschriften und Newsletter, Bücher und ande-
re Printmedien und Publikationen, Bild-, Ton-, Bildton- und Datenträger.

Kultur Ruhr GmbH,
Leithe Straße 35, 45886 Gelsenkirchen
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Der Hard- und Software Leasingvertrag
Der Software Leasingvertrag

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Kombinationen und Darstel-

lungsformen für alle Medien einschl. Multimedia-Anwendungen, Online- 

und Offl ine-Dienste einschl. Internet sowie Bild-, Ton- und Datenträger 

aller Art und Softwareerzeugnisse, insbesondere CD-ROM, CD-I und DVD.

RA Paul A. Assies, CBH-Rechtsanwälte,
Bismarckstraße 11-13, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Du bist Frühling
LEBEN VOR DEM TOD
DUELL IN DER NACHT
Beim nächsten Kind wird alles anders

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen   und   Schriftarten   für   Druckereierzeugnisse,   Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Bettina Krause Rechtsanwaltskanzlei,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Villa Amore

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzungen, Darstel-
lungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreibweisen und mit allen 
Zusätzen für alle Medien, insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen und sons-
tige  elektronische  Medien  und  Netzwerke  einschließlich Offl ine- und 
Online-Diensten,   sonstige   audiovisuelle   Medien  sowie  Software-
Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekom-
munikationsdienstleistungen (einschließlich Unifi ed Messaging Systems, 
SMS, WAP), Merchandising, öffentliche Veranstaltungen, Literatur- und 
Druckerzeugnisse.

teamWorx Television & Film GmbH,
Dianastraße 21, 14482 Potsdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die Flucht

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzungen, Darstel-
lungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreibweisen und mit allen 
Zusätzen für alle Medien, insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen und sons-
tige  elektronische  Medien  und  Netzwerke  einschließlich Offl ine- und 
Online-Diensten,   sonstige   audiovisuelle  Medien   sowie  Software-
Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekom-
munikationsdienstleistungen (einschließlich Unifi ed Messaging Systems, 
SMS, WAP), Merchandising, öffentliche Veranstaltungen, Literatur- und 
Druckerzeugnisse.

teamWorx Television & Film GmbH,
Dianastraße 21, 14482 Potsdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere Mandant-
schaft Titelschutz in Anspruch für:

Mach ich nich

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzungen, Darstel-
lungsformen, grafi schen Gestaltungen, Schreibweisen und mit allen Zu-
sätzen für sämtliche Medien, insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen und 
sonstige elektronische Medien und Netzwerke einschließlich Offl ine-und 
Online-Diensten, sonstige audio-visiuelle Medien sowie Software-Erzeug-
nisse (wie CD-Rom, CD-I, DVD, MD), Telekommunikationsdienstleistungen 
(einschließlich Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising, öf-
fentliche Veranstaltungen und Aufführungen, Literatur- und Druckerzeug-
nisse.

Schertz Bergmann Rechtsanwälte,
Kurfürstendamm 53, 10707 Berlin

Unter Hinweis auf § 5, Abs. 3 und § 15, Abs. 5 MarkenG nehmen wir im 
Auftrag eines Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

GOLF GERMANY
FAIRTIME

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Variationen, 
Wortverbindungen und Zusätzen sowie Kombinationen, Abwandlungen, 
abgewandelten Länder- und Regionenbezeichnungen, Abkürzungen und 
Zusätzen in allen Medien, insbesondere Büchern und Printpublikationen, 
elektronischen und digitalen Medien sowie sonstige geschäftliche Bezeich-
nungen.

T. Mayr & Partner,
Schwanthalerstraße 1, 82049 Pullach
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Momente der Liebe

in allen möglichen Schreibweisen, Titelkombinationen und mit entspre-
chenden Untertiteln, Darstellungsformen, Wort- und Zeichenverbindungen, 
Abwandlungen, Abkürzungen, Zusammensetzungen und Schriftarten zur 
Verwendung für Film, Funk, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller 
Art, Druckereierzeugnisse, elektronische und digitale Medien und Netz-
werke, Offl ine- und Online-Dienste, Online-Medien, Werbung, Promotion, 
Merchandising und Veranstaltungen.

Rechtsanwälte SCHOEPE FETTE PENNARTZ REINKE,
Beethovenstraße 14, 80336 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

City Dog
City Dog Hamburg

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 

Abkürzungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen, für 

alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Software und elektronische 

Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online und Offl ine).

DAMM & MANN Anwaltssozietät,
Ballindamm 1, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Männer allein daheim

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

K1 Kabel 1 Fernsehen GmbH,
Betastraße 10, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für meine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für den Titel

Neue Revue

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Zusammensetzung für 
Medien, insbesondere Printmedien und/oder elektronische Medien, Hör-
funk, Film und Netzwerke, On-Line-Dienste sowie für Bild-, Ton- und Da-
tenträger.

Rechtsanwalt Matthias Reichwald,
Clayallee 311, 14169 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

MUSIKFABRIK ORWOhaus

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Musikfabrik ORWOhaus e.V. Berlin,
Straße 13, Nr. 19-20, 12681 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Motorrad & Reisen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Alexander Klose - Motorrad & Reisen,
Obere Harzstraße 28, 37520 Osterode-Lerbach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der Putin-Komplex
Der Polonium-Komplex
Die Akte Polonium

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

TV Media Medienmanagement GmbH,
Kolpingstraße 3, 85560 Ebersberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

LEO TOLSTOI ZU EHREN

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für alle 
Medien, insbesondere Bühne, Fernsehen, Hörfunk, Film und elektronische 
Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Offl ine- und Online-
Diensten einschließlich Web-Page-Auftritten).

Neuer Bühnenverlag München GmbH,
Jaiserstraße 31 A, 82049 Pullach
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Wirtschaft im Blick

in allen Schreibweisen, Groß- und/oder Kleinschreibung, Darstellungs-
formen, Abwandlungen, auch und gerade in Verbindungen mit vorange-
stellten oder nachgestellten Ortsnamen und/oder Regionsbezeichnungen. 
Gilt für alle Schriftarten, alle Druckerzeugnisse, auch Online-Medien, News-
letter, PDF- und/oder CD-ROM-Publikationen und andere Datenträger.

Dipl.-Ökonom Martin Linkemann M.A.,
Albert-Schweitzer-Straße 7, 45657 Recklinghausen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch in allen Darstellungsformen, Schreibweisen und 
Zusammensetzungen, in allen Medien und zwar auch für Rundfunk- und 
Fernsehsendungen, Druckerzeugnisse, Internet sowie Bild-, Ton- und Da-
tenträger aller Art für:

Latein für Kids
Latein for kids

Rechtsanwältin Lilian Göttsching,
Konradstraße 2, 79100 Freiburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Haus Quiz
Wohnzimmer Quiz

in allen Schreibweisen, sämtlichen Darstellungsformen, Schriftarten und 
Wortverbindungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische 
Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online und Offl ine-
Dienste).

Strömer Rechtsanwälte,
Duisburger Straße 5, 40477 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für

Traumjobs im Musikbusiness

in allen Schreibweisen, Kombinationen und Darstellungsformen für Ton-, 
Daten-, Bildträger, Bücher, periodische Druckschriften und/oder andere Pu-
blikationen, sowie für alle sonstigen Medien.

RA Schmid-Loiper,
Waldstraße 4, 82194 Gröbenzell
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